
  
  

Nutzungsrichtlinien Vereinsheim  

__________________________________________________  
  

Präambel:  

Die Nutzungsrichtlinien für das Vereinsheim haben zum Ziel, die Benutzung des Vereinsheims durch 

die Vereinsmitglieder einheitlich zu regeln.  

  

Richtlinien:  

1. Räumlichkeiten   

Das Vereinsheim des Sporttauchclubs Nautilus Neustadt e.V. befindet sich am Stadionbad Neustadt 

und besteht aus:   

• Vorraum (mit Füllanlage und Treppe zum Lagerraum)   

• Unterrichts- / Clubraum   

• Toilettenraum   

• Kompressorraum   

• Technikraum   

• Lagerraum im Obergeschoss   

   

2. Benutzung   

a. Generelle Nutzung   

Über Nutzung und Zugangsrecht zu den Clubräumen entscheidet der Vorstand.   

Belange des Vereins (Schulung, Weiterbildung, Sitzungen, sonstige Vereinsveranstaltungen) haben 

Vorrang vor privater Nutzung.   

Zugang zum Kompressor-, Technik- und Lagerraum haben nur Vorstandsmitglieder und vom Vorstand 

beauftragte Personen.   

b. Private Nutzung   

Für private Zwecke können benutzt werden Vorraum, Unterrichts- und Toilettenraum.   

Ist kein Vorstandmitglied anwesend, hat der private Nutzer das Hausrecht. Er hat dafür zu sorgen, 

dass die Räume so verlassen werden, wie sie vorgefunden wurden:   

• Müll ist entsorgt  

• Geschirr gespült und an seinem Platz gelagert  

• Tische und Stühle wieder an ihren Platz gestellt  

• Fenster und Türen verschlossen   

Entstandene Sach- und Personenschäden (Unfälle) hat er unverzüglich dem Vorstand zu melden.   

   

3. Vorraum / Toilettenraum   

Nach einer technischen Einweisung in die Bedienung der Füllstation können aktive und volljährige  

Mitglieder einen Schlüssel zur Zugangstür und einen Bedienerschlüssel für die Füllanlage erhalten.   

Damit Zutritt zum Vorraum, der Bedienstation für die Pressluftfüllanlage und den Toiletten gewährt.  

Näheres regelt die Betriebsanleitung für die Füllstation.   

Über die Vergabe und Rückforderung der Zugangsschlüssel entscheidet der Vorstand.   

Bei Benutzung der Toilettenanlage ist auf Sauberkeit zu achten.   

Entstandene Sach- und Personenschäden (Unfälle) sind unverzüglich dem Vorstand zu melden.   
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4. Reinigung   

Der Vorstand organisiert die Reinigung sämtlicher Räume.   

Bei privater Nutzung wird eine Reinigungspauschale von 25,00 € erhoben   

   

5. Rauchverbot    

In allen Räumen gilt absolutes Rauchverbot.   

   

6. Außenanlage   

Im Bereich der Außenanlage (Eingangsbereich / Innenhof) ist darauf zu achten, dass entstandene 

Verschmutzungen (z. B. Unrat, Kaugummi, Zigarettenkippen, etc.) entfernt werden.  

   

7. Verstöße   

Verstöße gegen diese Nutzungsordnung können mit Schlüsselentzug, in schweren Fällen mit 

Hausverbot geahndet werden.   

    

8. Hausrechtsinhaber   

Das Hausrecht übt die Vorstandschaft aus.    

Im Falle der privaten Nutzung und in Abwesenheit eines Vorstandsmitglieds übt der Nutzer das 

Hausrecht aus.   

   

9. Jugendschutz   

Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit ist zu beachten.   
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